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Ihre   Anfrage   vom   14.03.2019   nach   dem   Landestransparenzgesetz   und   dem
Verbraucherinformationsgesetz
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zunächst weise ich Sie darauf hin, dass Ihr Antrag nicht der vorgeschriebenen Form

entspricht. Nach Nr. 11.2.1. der Verwaltungsvorschrift zu § 11 Abs. 2 S. 1 Landes -

transparenzgesetz muss der Antrag die Identität des Antragstellers erkennen lassen.

Hierzu  ist  die  Angabe des  Namens und  der Anschrift  erforderlich. Bei einem

elektronischen Antrag genügt die bloße Angabe der E-Mail-Adresse nicht. Ich bitte

dies bei weiteren Anfragen zu beachten.

Mit Ihrer Anfrage begehren Sie eine Information über die Dauer von Klageverfahren

betreffend das Konzept des Landkreises Altenkirchen zur Höhe der angemessenen

Unterkunftskosten nach dem Zweiten oder Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches.

Nach § 3 Abs. 4 Landestransparenzgesetz gilt dieses Gesetz für Gerichte nur, soweit

sie Aufgaben der öffentlichen Verwaltung wahrnehmen. Ihre Anfrage betrifft die Dauer
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Sprechzeiten:
09:00 - 12:00 Uhr
13:30 - 15:30 Uhr
Freitag: 09:00 - 12:30 Uhr

Verkehrsanbindung:
Bus ab Koblenz-Hauptbahnhof Linie 1
bis Haltestelle Stadttheater

Parkmöglichkeiten:
Parkhaus Schloss-Tiefgarage
mit Parkplätzen für behinderte 
Menschen



von Klageverfahren und somit den Bereich der Rechtsprechung. Daher kann eine

entsprechende Information nicht erfolgen.

Nach § 2 Abs. 3 Verbraucherinformationsgesetz gehören Gerichte nicht zu den

Stellen im Sinne von § 2 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 Verbraucherinformationsgesetz, so dass

auch eine Information nach diesem Gesetz unabhängig von der Frage, ob über haupt

die Voraussetzungen des § 2 Abs. 1 S. 1 Verbraucherinformationsgesetz erfüllt sind,

nicht erfolgen kann.

Mit freundlichen Grüßen
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